
Frau Rottenmeier lebt!

Autor(en): Broger, Andreas

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Nebelspalter : das Humor- und Satire-Magazin

Band (Jahr): 130 (2004)

Heft 1-2

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-597150

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-597150


Frau Rottenmeier lebt!
Andreas Broger

Wer einmal seinem Leben das eher
zweifelhafte Vergnügen hatte, eine
heimische Universität zu besuchen, der
weiss nicht nur sehr genau, was die
Wörter «Bürokrade» und «erbärmlicher

Wurm und Bittsteller» inhaldich
bedeuten, sondern er weiss auch, dass

Fräulein Rottenmeier, die bösartige
Gouvernante aus Johanna Spyris
Roman «Heidi's Lehr- und Wanderjahre»

nie wirklich gestorben ist (weil
Unkraut nun einmal nicht vergeht),
sondern lediglich vom Dekanat der

eigenen Universität als Sekretärin
übernommen worden ist und dort
ungestraft ihre sadistische Ader ausleben

darf. Die böse Gouvernante (oder
der «Dekanatsdrachen», wie die
Studenten das jeweilige Exemplar liebevoll

zu nennen pflegen) besitzt denn auch
alle nur möglichen Machtbefugnisse,
um die armen kleinen Studiosi nach
Lust und Laune zu piesacken und zu
quälen bzw. ihre jämmerlichen Existenzen

aus purer Zerstörungslust und
Willkür mit einem Satz wie «Wir können

Sie leider nicht zu der Prüfung
zulassen und müssen Sie von der
Universität ausschliessen, weil Sie im
Herbst 1991 die Studiengebühren
nicht bezahlt haben» endgültig und mit
Freude zu vernichten. Und dies,
obwohl der besagte Hochschüler sein
Studium womöglich erst imjahr 2001

begonnen hatte und 1991 gerade mal

neun Jahre alt war und noch mit Legos
spielte oder mit Fingerfarben Sonnenblumen

ans Fenster seines Kinderzimmers

malte. Doch im Dekanat
herrschen nun mal andere Gesetze und

Widerrede wird nicht gerne geduldet.
Fragen, Anliegen und Einwände werden

mit Drohungen und Beschimpfungen

wirksam bekämpft und
lautstark und nachhaltig niedergerungen.
Es könnte ja schliesslich jeder kommen!

Im Vergleich zum universitären
Reich des garstigen und Feuer speienden

Drachens sind denn auch Regionen

wie Usbekistan, Somalia oder
Kolumbien friedvolle Oasen des

Rechts und der Gleichheit vor dem
Gesetze! Und deshalb reisen Studenten

nicht selten - zum Erstaunen ihrer
Mitmenschen - auch in solche Länder,
aber nicht, weil sie die Kultur interessiert,

wie man gerne annimmt,
sondern nur, weil es besser ist als zu
Hause! Sie sind auf der Flucht vor dem
Feuer speienden Drachen aus dem
Sekretariat!
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